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Gemeinde Muster

vom Gemeinderat erlassen am

Der Gemeindepräsident Der Gemeinderatsschreiber

öffentliche Auflage:

vom Tiefbauamt des
Kantons St.Gallen genehmigt am

Teilstrassenplan Musterstrasse
1:500

Gemeindestrasse 1. Klasse

Gemeindestrasse 2. Klasse

Gemeindestrasse 3. Klasse

Weg 1. Klasse

Weg 2. Klasse

Weg 3. Klasse

                                                     

  

  

  

Fussweg

Wanderweg ohne Hartbelag

Wanderweg mit Hartbelag

Radweg

Kürzel

G1

G2

G3

W1

W2

W3

(60% Transparent)

Festlegung
neu

Festlegung
Aufhebung

Legende Teilstrassenplan

Legende FWR-Plan

Hinweise
realisiert.gebaut

Gemeindestrasse 3. Klasse in
Gemeindestrasse 1. Klasse

Gemeindestrasse 3. Klasse in
Gemeindestrasse 2. Klasse

Gemeindeweg 2. Klasse in
Gemeindeweg 1. Klasse

Festlegung
Umklassierung

Neuklassierung / Ergänzung:
Name: Gemeindestrasse 1. Klasse, Nr 1001
Name: Gemeindestrasse 3. Klasse, Nr 3015
Name: Gemeindeweg 1. Klasse, Nr 4002
Name: Gemeindeweg 3. Klasse, Nr 6004

(Teil-)Aufhebung:
Name: Gemeindestrasse 3. Klasse, Nr 3008
Name: Gemeindeweg 3. Klasse, Nr 6003

(Teil-)Umklassierung:
in Name, Gemeindestrasse 1. Klasse, Nr 1001

von Name, Gemeindestrasse 3. Klasse, Nr 3013

in Name, Gemeindestrasse 2. Klasse, Nr 2004
von Name, Gemeindestrasse 3. Klasse, Nr 3001

in Name, Gemeindeweg 1. Klasse, Nr 4002
von Name, Gemeindeweg 2. Klasse, Nr 5001

Kantonsstrasse (Kanton)

Nationalstrasse (Bund) NS

Kürzel

KS

(60% Transparent)

Legende Hinweisflächen

Hinweise
realisiert / gebaut

(60% Transparent)

Hinweise
genehmigt /
rechtskräftig

Hinweise
neu / Änderung

Hinweise
Aufhebung

Hinweise:
In der Legende sollten nur diejenigen Gemeindestrassen, Wege sowie FWR-Inhalte aufgeführt werden, welche im
Plan dargestellt sind.

Zwecks Fehlerminimierung und Verständlichkeit sollen die bestehenden Strassen / Wege im Bestand als Hinweis
dargestellt werden (siehe Legende). Damit ist der Plan schneller lesbar und allfällige nicht klassierte Strassenflächen
werden sofort erkannt.

Die Angaben aus dem Fuss-, Wander- und Radweg Plan (FWR Plan) sollen ebenfalls im Bestand dargestellt werden.
Auch wenn keine Veränderung stattfindet, sind diese trotzdem als Hinweis darzustellen. Dies dient der Vollständigkeit,
der Lesbarkeit des Plans und hilft allfällige Fehler zu vermeiden bzw. dass Änderungen im FWR Plan (Festlegung)
vergessen werden.

Das Velowegnetz und das Wanderwegnetz sollen durchgehend und geschlossen sein. Es dürfen keine Netzlücken
vorhanden sein oder entstehen. Damit können die Durchgängigkeit und die entsprechende Signalisation gewährleistet
werden.

Da Kantonsstrassen nur durch den Kanton geändert werden können, sind bei einem kommunalen Teilstrassenplan
allfällige parallele Anpassungen von Kantonsstrassen nur als Hinweise festzuhalten.
Es ist ein schriftlicher Hinweis auf das Kantonsstrassenprojekt anzubringen.

Der Kantonsingenieur
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